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Kursweiterbildung Allgemeinmedizin

Teilnahmevoraussetzung: Gültige Approbation
oder Erlaubnis nach § 10 Abs. 4 Bundesärzteord-
nung (BÄO).
Organisatorisches: Die Blöcke 1, 14, 16 und
18 der 240-stündigen Seminarweiterbildung bei
mindestens dreijähriger Weiterbildung sind iden-
tisch mit den Blöcken 1, 14, 16 und 18 der 80-
stündigen Seminarweiterbildung bei mindestens
fünfjähriger Weiterbildung im Gebiet Allgemein-
medizin gemäß Weiterbildungsordnung für die
Ärzte Bayerns vom 1. Oktober 1993, i.d.F. vom
11. Oktober 1998.
Es können generell auch einzelne Blöcke belegt
werden. Lediglich das 80-stündige Seminar zu
wichtigen Erkrankungen im Kindes- und Jugendal-
ter in der Allgemeinmedizin (Allgemeinmedizin-
Pädiatrie-Kompaktkurs) als Alternative zu einer
1/2-jährigen Weiterbildung in der Kinderheilkun-
de, gemäß der gültigen Weiterbildungsordnung
für die Ärztinnen und Ärzte Bayerns vom 1. Okto-
ber 1993 – i.d.F. vom 11. Oktober 1998 – zuletzt
geändert am 13. Oktober 2002, in Kraft seit
1. Dezember 2002, muss komplett belegt wer-
den.
Die Kosten der jeweiligen Themenblöcke können
dem Anmeldeformular entnommen werden.
Aus den Kompaktkursen Allgemeinmedizin der
Bayerischen Landesärztekammer (BLÄK) ausge-
gliedert ist der Themenbereich „Handlungsan-
leitungen für Notfälle“ (Block 15 –16 Stun-
den); dieser entspricht im Wesentlichen den
Stufen A/2 und B/2 des einheitlichen Fortbil-
dungskonzeptes der BLÄK zum Erwerb des
Fachkundenachweises „Rettungsdienst“ bzw.
Curriculums „Rettungsdienst (1994)“ der
Bundesärztekammer (BÄK).
Anmeldemodalitäten: Anmeldungen werden
ausschließlich über das bei der BLÄK erhältli-
che Anmeldeformular in der Reihenfolge des
Posteinganges (ggf. Warteliste) entgegengenom-
men. Dieses Formular erhalten Sie bei: BLÄK,
Bettina Rudauskas oder Marion Meixner,
Mühlbaurstr. 16, 81677 München,
Tel. 089 4147-458, -461, Fax 089 4147-280,
E-Mail: allgemeinarztkurse@blaek.de
Für eventuelle Rückfragen zu Kursplanung und/
oder -inhalten steht Ihnen Marion Meixner unter
Tel. 089 4147-461 gerne zur Verfügung.
Bei Fragen zu Weiterbildungszeiten im Gebiet „All-
gemeinmedizin“ wenden Sie sich bitte an die Ab-
teilung Weiterbildung der BLÄK, Mo.-Fr. 9.00 bis
12.00 Uhr sowie Mi. 9.00 bis 15.30 Uhr, Tel.
089 4147-210, -278, -282, -840, -715, -741
oder -224.
Bitte beachten Sie bei Ihrer Anmeldung, dass am
1. August 2004 eine neue Weiterbildungsordnung
in Kraft getreteten ist. www.blaek.de => wichti-
ge Mitteilungen => 57. Bayerischer Ärztetag =>
Beschluss des Bayerischen Ärztetages zur Neu-
fassung der WBO. Begonnene Weiterbildungsgän-
ge können selbstverständlich grundsätzlich abge-
schlossen werden; gemäß der am 1. August
2004 in Kraft getretenen Weiterbildungsordnung
sind diese Seminare nicht obligat zu absolvieren.

Notfallmedizin

Teilnahmevoraussetzung: Gültige Approbation
sowie einjährige klinische Tätigkeit möglichst
im Akutkrankenhaus (mit Einsatz auf einer Inten-
siv- und/oder Notaufnahmestation oder in der kli-
nischen Anästhesiologie). Dieser Tätigkeitsab-

schnitt muss bis zum ersten Kurstag absolviert
sein; ein geeigneter Nachweis in Kopie hierüber
ist der Anmeldung beizufügen.
Kursgebühren: Kurse A/1, B/1, C/1, C/2, D/1
sowie D/2 jeweils 70 € für A/2: 85 €; für
B/2: 85 €; 
Bei Buchung eines Kompaktkurses anstelle der
einzelnen Kursstufen reduziert sich die Teilnah-
megebühr auf 560 €.
Die Kurse in Garmisch-Partenkirchen und in Wei-
den beinhalten keine Verpflegung in der Mittags-
pause, deshalb reduzierte Kursgebühr von 495 €.
Für approbierte Ärztinnen und Ärzte, die zum Kurs-
zeitpunkt arbeitslos gemeldet und Mitglied der
BLÄK sind, werden laut Beschluss des Vorstan-
des der BLÄK vom 7. Juli 2001 die Kosten der
Kurse A/2 und B/2 von der BLÄK übernommen
– sofern es sich um Kurse handelt, die von der
BLÄK veranstaltet werden. Diese Vergünstigung
kann pro Teilnehmer nur einmal in Anspruch ge-
nommen werden.
Anmeldungen werden ausschließlich über das
bei der BLÄK erhältliche Anmeldeformular entge-
gengenommen: BLÄK, Abteilung Fortbildung, Ruth
Rodieck, Mühlbaurstr. 16, 81677 München, Tel.
089 4147-341 oder -267, Fax 089 4147-831.
Die Vergabe der Kursplätze richtet sich nach dem
Datum des Posteinganges. Sollte es nicht mög-
lich sein, zum Zeitpunkt der Anmeldung die gefor-
derte Bestätigung über ein Jahr Klinik vorzuwei-
sen (bitte entsprechend darauf hinweisen),
muss diese jedoch spätestens sechs Wochen
vor Kursbeginn nachgereicht werden. In Abhän-
gigkeit vom Zahlungseingang erfolgt eine Zertifi-
zierung am Kurstag.
Wichtig!
Grundsätzlich ist eine Anmeldung für nur eine
(komplette) Kurssequenz von A/1 bis D/2
möglich, um Doppelbuchungen aus Fairnessgrün-
den zu vermeiden. Eine verbindliche Kursplatzzu-
sicherung kann nur bei vollständiger Absolvierung
der vorangegangenen Kursteile erfolgen.
Organisatorisches: In den Kursen sind zwei
Thoraxpunktionen am Modell inkludiert. Diese
entsprechen als Minimalvoraussetzung im Zustän-
digkeitsbereich der BLÄK den Anforderungen des
Curriculums zum Erwerb des Fachkundenachwei-
ses „Rettungsdienst“ (herausgegeben von der
BÄK 1994) hinsichtlich dieser interventionellen
Technik. Nachweisbare Qualifikationen in einem
akutmedizinischen Gebiet im Sinne eines Fach-
arztstatus bzw. Tätigkeiten im Rettungsdienst
können im Einzelfall – bei schriftlichem Antrag
an die BLÄK – eventuell als Analogon für entspre-
chende Kursteile angerechnet werden.
Für eventuelle Rückfragen zum Erwerb des
Fachkundenachweises „Rettungsdienst“ so-
wie Kursplanung und -inhalten stehen Ihnen
Daniela Herget und Anneliese Konzack von der
BLÄK, Abteilung Fortbildung, unter
Tel. 089 4147-757 oder -499 zur Verfügung.

Qualitätsmanagement

Vorteile für den ärztlichen Berufsalltag in Klinik
und Praxis erkennen und nutzen zu können, ist
ein erreichbarer Inhalt eines weiteren Qualitäts-
management-Kurses (I/II), den die BLÄK vom
22. bis 29. Januar 2005 in München anbietet.
Diese Fortbildung soll den Teilnehmern schon
während der Kurssequenz einen individuellen Nut-
zen für den beruflichen wie den privaten Alltag
bringen, weitere „sekundäre“ Nutzenaspekte wer-
den im Verlauf des Kurses thematisiert.

Im Rahmen einer vorgeschalteten Fern-Arbeit ist
es möglich, Grundkenntnisse des Qualitätsmana-
gements zu erarbeiten oder neu zu definieren.
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte mit mindes-
tens zweijähriger Berufserfahrung, die weitere
Fähigkeiten zur selbstverantwortlichen Anwen-
dung und kritischen Beurteilung des (ärztlichen)
Qualitätsmanagements erwerben wollen.
Die Seminarteilnahme von zum Beispiel Arzthelfe-
rinnen, Krankenpflege- und Verwaltungspersonal
mit mehrjähriger Berufserfahrung wird begrüßt.
Themen: Erarbeitet werden Themenbereiche von
Kommunikationsmodellen über Methodenaus-
wahl/-anwendung, Problemanalysen/-lösungsmo-
delle, Zertifizierung/Akkreditierung/Qualitäts-
management-Darlegungen, Ökonomie, Leitlinien,
Richtlinien, Standards bis hin zur Diskussion vor-
gestellter Praxisbeispiele aus der Sicht von Ange-
hörigen der Berufsgruppen von Pflege, Arzthelfe-
rin, Verwaltung, Ärzteschaft, Kranken-Sozial-
versicherung.
Fortbildungspunkte: Diese Veranstaltung kann
gemäß der Richtlinie des Vorstands der BLÄK
vom 19. März 2004 wahlweise angerechnet
werden als ärztliche Fortbildung oder als Qualifi-
zierungsmodul in der Weiterbildung, das heißt:
Als ärztliche Fortbildung – 120 Fortbildungspunk-
te der Kategorie C. Als ärztliche Weiterbildung –
60 Fortbildungspunkte der Kategorie H (max. 60
Fortbildungspunkte).
Entsprechend dem jeweils gewählten Qualifizie-
rungsweg entscheiden die Veranstaltungs-Teilneh-
merInnen über die jeweilige Punkte-Zuordnung bei
Beantragung des freiwilligen Fortbildungszertifi-
kats bzw. bei (mittelfristig möglicher) Eingabe in
ein elektronisches Fortbildungspunkte-Konto.
Perspektive: Neben dem zeitnah erzielbaren
persönlichen Nutzen erhalten die Teilnehmer bei
Kursabschluss eine Bescheinigung von der BLÄK.
Falls je nach individuellem Engagement im Quali-
tätsmanagement der Wunsch nach einem „Auf-
bau-Seminar“ (III) besteht, wird dieses im Hinblick
auf die Übernahme von Leitungsverantwortung
im Qualitätsmanagement in der Folge angeboten
werden (Qualitätsmanagerin/Qualitätsmanager).
Bei der BLÄK gemeldete Ärztinnen und Ärzte
können bei Erfüllen der entsprechenden Voraus-
setzungen (> zweijährige Berufserfahrung, voll-
ständige Seminarteilnahme) den Qualifikations-
nachweis Qualitätsmanagement der BLÄK
erwerben. InhaberInnen des „Qualifikations-
nachweises Qualitätsmanagement“ werden
gemäß Mitteilung der DGQ vom 21. Januar 2003
prinzipiell unmittelbar zur Prüfung „DGQ-Quali-
tätsmanager“ zugelassen.
Sofern die Zulassungsvoraussetzungen für die
DIN-EN-ISO Auditorenqualifikation erfüllt sind,
kann eine Anmeldung zum Lehrgang und Prüfung
„DGQ-Auditor“ erfolgen.
Organisatorische Hinweise: Der achttägige
Qualitätsmanagement-Kurs II (inkl. der Absolvie-
rung der Stufe I im Rahmen einer Vorab-Fernar-
beit) vom 22. bis 29. Januar 2005 kostet 1500 €.
Dieser Preis schließt die Vorab-Versendung von
Kursunterlagen, Themenordner inkl. Fragenkata-
log der Fernarbeit, die Ausgabe von Arbeitsmate-
rialien ebenso ein wie Speisen und Getränke wäh-
rend des Kurses.
Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt;
die Registrierung der Anmeldung erfolgt in der
Reihenfolge des Posteinganges.
Die Themen der Vorab-Fernarbeit sowie das Ein-
gangskolloquium entsprechen denen der Stufe I
des „Curriculum Qualitätssicherung“ der BÄK
(2003); analoges gilt für den angebotenen Kurs
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vom 22. bis 29. Januar 2005 bezüglich der Stu-
fe II.
Veranstaltungsort: Ärztehaus Bayern, Mühl-
baurstr. 16, 81677 München.
Programm und Informationen: BLÄK, Andrea
Lutz, Tel. 089 4147-288, -499, Fax 089 4147-
831, E-Mail: qualitaetsmanagement@blaek.de
Anmeldungen werden ausschließlich schriftlich
über das bei der BLÄK erhältliche Anmeldefor-
mular entgegengenommen: Marion Böhrs, Mühl-
baurstr. 16, 81677 München, Tel. 089 4147-
457, Fax 089 4147-831,
E-Mail: qualitaetsmanagement@blaek.de
Hinweise zur neuen Weiterbildungsordnung:
Bitte beachten Sie bei Ihrer Anmeldung, dass
zum einen am 1. August 2004 eine neue Weiter-
bildungsordnung in Kraft getreten ist, zum ande-
ren der 58. Bayerische Ärztetag im Oktober
2004 über die Einführung einer Zusatzweiterbil-
dung „Qualitätsmanagement“ beraten wird. Über
das Beratungsergebnis wird voraussichtlich im
Bayerischen Ärzteblatt 11/2004 berichtet werden.
www.blaek.de => wichtige Mitteilungen => 
57. Bayerischer Ärztetag => Beschluss des
Bayerischen Ärztetages zur Neufassung der WBO
Vor dem 1. August 2004 begonnene Weiterbil-
dungsgänge können selbstverständlich grund-
sätzlich abgeschlossen werden; dies gilt im spe-
ziellen für den Qualifikationsnachweis „Qualitäts-
management“ gemäß § 3 a der Weiterbildungs-
ordnung für die Ärzte Bayerns gemäß Bayeri-
schem Ärzteblatt 8/1999.
Bis zum oben genannten möglichen Beschluss
des Bayerischen Ärztetages im Oktober 2004
wird dieses Seminar als Fortbildung angeboten.
Nach möglichem Beschluss des Bayerischen
Ärztetages im Oktober 2004 kann im Rahmen
der Weiterbildungsordnung für die Ärztinnen und
Ärzte Bayerns die Zusatzbezeichnung „Qualitäts-
management“ voraussichtlich erworben werden.

Riskmanagement – Zusatznutzen aus
Qualitätsmanagement

Klinisches Risiko-Management betrachtet Struktu-
ren, Prozesse und Ergebnisse der Patientenver-
sorgung im Krankenhaus im Blickwinkel tatsäch-
licher Schadensereignisse aus vergleichbaren
Einrichtungen. Klinisches Risiko-Management ist
ein Prozess der Identifizierung und Bewertung
potenzieller Risiken sowie der Umsetzung risiko-
präventiver Maßnahmen.
Zielgruppe: In der stationären Versorgung tätige
Ärztinnen und Ärzte mit mehrjähriger Berufserfah-
rung ggf. Abschluss des Curriculums Qualitäts-
management der BÄK (2003), die für verantwort-
liche Positionen zunehmend geforderte Spezial-
kenntnisse auf dem Sektor des Riskmanage-
ments erwerben wollen. Die Seminarteilnahme
von zum Beispiel Krankenpflege- und Verwal-
tungspersonal mit ebenfalls mehrjähriger Berufs-
erfahrung in leitender Position wird begrüßt.
Lernziele: Aufbauend auf Qualitätsmanagement-
Wissen und -Erfahrungen lernen die Teilnehmer
ein Riskmanagement-System für ein Krankenhaus
aufzubauen (ähnlich einem „Werkzeugkoffer“),
umzusetzen, weiterzuentwickeln und darzulegen.
Hierzu gehört auch der Erwerb von Fähigkeiten,
Risiken zu vermeiden und zu verringern sowie
ggf. nach eingetretenen Schadensereignissen
ausgewogen mit diesen umzugehen. „Klinisches
Riskmanagement“ wird hierbei als Teil des Risk-
managements im „Unternehmen Krankenhaus“
angesehen.

Themen: Vorab-Fernarbeit im Vorfeld des Semi-
nars mit unter anderem Themen zum Arzt-Haf-
tungsrecht sowie Fallbeispielen. Erfolgreicher
Umgang mit stattgehabten Schadensereignissen
aus „ganzheitlicher“ Sicht eines Krankenhauses
anhand von Kurz-Kasuistiken einschließlich Erstel-
len einer Presse-Mitteilung; Kompetenz beim Mo-
derieren: Morbiditäts-/Mortalitätskonferenz;
Quantifizierung fehlerbehafteter Kommunikation –
Theorie und Praxis; Arzt-Haftungsrecht; Crew-
Ressource-Management anhand eines Simula-
tions-Modells; Module für ein erfolgreiches Risk-
management; Risiken in der stationären Versor-
gung erkennen, vermindern, absichern – Fehler-
analyse mit „therapeutischer Konsequenz“.
Perspektive: Bei allen Controlling- und auch Kon-
troll-Verfahren im Zusammenhang mit DRG ist für
effektives und effizientes Arbeiten im Kranken-
haus, unter anderem auch die Reduzierung von
Komplikationsraten, essenziell. Veränderte Anfor-
derungen zur Darlegungspflicht von etablierten
Riskmanagement-Verfahren gegenüber Haft-
pflichtversicherern für den stationären Bereich
wie auch die zunehmend geforderte Transparenz
gegenüber der Öffentlichkeit sind erfüllbar.
Organisatorische Hinweise: Das viertägige
Riskmanagement-Seminar (inkl. der Absolvierung
einer Vorab-Fernarbeit im Vorfeld des Seminars)
vom 20. bis 23. April 2005 kostet 790 €. Dieser
Preis schließt die Vorab-Versendung von Kurs-
unterlagen, Themenordner inkl. Fragenkatalog
der Fernarbeit, die Ausgabe von Arbeitsmateria-
lien ebenso ein, wie Speisen und Getränke wäh-
rend des Seminars.
Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt;
die Registrierung der Anmeldung erfolgt in der

Reihenfolge des Posteinganges.
Veranstaltungsort: Parkhotel, Bad Bayersoien.
Programm und Informationen: BLÄK, Andrea
Lutz, Tel. 089 4147-288, -499 Fax 089 4147-
831, E-Mail: qualitaetsmanagement@blaek.de
Anmeldung: Anmeldungen werden ausschließ-
lich schriftlich über das bei der BLÄK erhältliche
Anmeldeformular entgegengenommen. 
Anneliese Konzack, Tel. 089 4147-499, Fax 089
4147-831, Mühlbaurstr. 16, 81677 München,
E-Mail: qualitaetsmanagement@blaek.de

Erwerb der Qualifikation
Transfusionsbeauftragter sowie
Transfusionsverantwortlicher

19./20. November 2004 in Erlangen
22./23. April 2005 in Würzburg
8./9. Juli 2005 in Ingolstadt
18./19. November 2005 in Erlangen

Seminarkosten (inkl. Pausengetränke, Mittages-
sen und Kursunterlagen): 16 Stunden-Seminar
A+B 300 € für Transfusionsverantwortliche/
Transfusionsbeauftragte (Plasmaderivate und
Blutkomponenten)
8 Stunden-Seminar A (jeweils erster Kurstag):
180 € für Transfusionsverantwortliche/Transfu-
sionsbeauftragte (Plasmaderivate)
Voraussetzung: Facharztstatus
Anmeldungen werden ausschließlich über das
bei der BLÄK erhältliche Anmeldeformular ent-
gegengenommen. Anmeldeformular erhältlich
beim Veranstalter und im Internet unter
www.blaek.de

Interessengemeinschaft der
medizinischen Berufe

Beratung, Finanzierungs- 
und Versicherungsvermittlung
für Ärzte und Zahnärzte

Aktuelles Thema:
Ärzte-Krankenversicherung
müssen Sie mehr zahlen ?

Vergleichen Sie bitte!

Monatliche
Krankenversicherungsbeiträge

Ihr Eintritts- Kosten für Kosten für
alter den Arzt die Ärztin

10 Jahre € 51,- € 51,-
30 Jahre € 167,- € 249,-
40 Jahre € 216,- € 283,-
50 Jahre € 288,- € 351,-

Wir vertreten
speziell die
Interessen der Ärzte.

Fragen Sie uns
IMB � Rennweg 79 � 90768 Fürth
Telefon 09 11/72 94 00 – Gruppenvertrag
Telefax 09 11/72 16 42 – keine Wartezeit
e-mail: mail@imb-haupt.de – keine Untersuchung erforderlich
Internet: www.imb-haupt.de

ANZEIGE:
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Gemäß den Bestimmungen des Transfusionsge-
setzes vom 1. Juli 1998 (§ 15 TFG in Verbindung
mit § 39 TFG) hatte bis spätestens einschließ-
lich 7. Juli 2000 eine Bestellung von Transfu-
sionsverantwortlichen bzw. Transfusionsbeauf-
tragten zu erfolgen.
Auf der Grundlage des Transfusionsgesetzes und
der Richtlinien der BÄK zur Hämotherapie besteht
Teilnahmepflicht an zumindest bestimmten Semi-
naren für all diejenigen, die die Aufgaben von
Transfusionsbeauftragten oder Transfusionsver-
antwortlichen übernehmen werden, aber nicht
spätestens bis einschließlich 7. Juli 2000 als
Transfusionsbeauftragte/Transfusionsverantwort-
liche auf der Grundlage der Richtlinien der BÄK
aus dem Jahre 1996 tätig waren.
An dieser Stelle sei darauf aufmerksam gemacht,
dass nicht alle Ärzte, die Blutprodukte anwenden,
die Qualifikationsvoraussetzungen eines Transfu-
sionsbeauftragten bzw. Transfusionsverantwortli-
chen erfüllen müssen. Vielmehr ist es ausreichend,
wenn bestimmte Schlüsselpositionen (zum Bei-
spiel ein Transfusionsverantwortlicher pro Einrich-
tung, ein Transfusionsbeauftragter pro klinischer
Abteilung) mit entsprechenden Funktionsträgern
besetzt sind. Diese Funktionsträger unterstützen
die übrigen Ärzte, die Blutprodukte anwenden.

Qualifikationsvoraussetzungen
Richtlinie 2000

Transfusions-Verantwortlicher Kurs (8 h)
(Plasmaderivate) [Seminar A] 1)

Transfusions-Verantwortlicher Facharzt 1)

(Plasmaderivate und + Kurs (16 h) [Seminar A + B]
Blutkomponenten) + Hospitation (4 Wochen)

Transfusions-Beauftragter Kurs (8 h)
(Plasmaderivate) [Seminar A] 1)

Transfusions-Beauftragter Facharzt 1)

(Plasmaderivate und + Kurs (16 h)
Blutkomponenten) [Seminar A + B]

Leitung Blutdepot Facharzt 1) 3)

+ Kurs (16 h) [Seminar A + B]
+ Hospitation (4 Wochen)

Leitung Blutgruppenserolo- Facharzt 1) 2) 3)

gisches Laboratorium + Kurs (16 h) [Seminar A + B]
+ Fortbildung (6 Monate)

Modifiziert nach Dr. F. Bäsler, BÄK 11/2000
1) alternativ Facharzt für Transfusionsmedizin oder (Facharzt) mit
Zusatzbezeichnung „Bluttransfusionswesen“ – 2) alternativ Fach-
arzt für Laboratoriumsmedizin – 3) alternativ Ausübung der Funk-
tion seit 31. Dezember 1993.

Bei Erfüllung der in den Fußnoten 1 bis 3 aufgeführten Qualifika-
tionsvoraussetzungen ist der zusätzliche Besuch eines Kurses
bzw. einer Hospitation oder Fortbildung nicht notwendig – bezogen
auf die Rechtserfordernisse der Hämotherapie-Richtlinie 2000.

Schutzimpfungen

Am 1. August 2004 trat die Weiterbildungsord-
nung für die Ärzte Bayerns vom 24. April 2004 in
Kraft, die die bisherige Weiterbildungsordnung
für die Ärzte Bayerns von 1993 ablöst. Damit
entfallen die „zusätzlichen Qualifikationen“ nach
§ 3 a der alten Weiterbildungsordnung, somit
auch der darauf fußende Qualifikationsnachweis
„Schutzimpfungen“. Anträge auf den Erwerb die-
ses Qualifikationsnachweises können nur noch
gestellt werden, wenn vor In-Kraft-Treten der neu-
en Weiterbildungsordnung, also vor dem 1. Au-
gust 2004, ein entsprechendes Seminar absol-
viert wurde. Die BLÄK bietet jedoch die Seminare
„Schutzimpfungen“ unverändert als Fortbildungs-
maßnahme an, um interessierten Kolleginnen und

Kollegen zu helfen, entsprechende Kenntnisse zu
erwerben oder aufzufrischen und diese auch ge-
gebenenfalls durch Vorlage der Teilnahmebe-
scheinigung zu belegen. Davon unberührt bleibt
selbstverständlich eine gewissenhafte Indika-
tionsstellung und Durchführung der Impfungen.
Das von der BLÄK mehrmals im Jahr angebotene
eintägige, mit gegenwärtig acht Fortbildungs-
punkten zertifizierte Theorie-Seminar „Schutzimp-
fungen“ umfasst folgende Themen:
Bedeutung von Schutzimpfungen im Sinne von
Prävention – Standardimpfungen bei Kindern und
Erwachsenen (Diphterie, Tetanus, Poliomyelitis,
HiB, Pertussis, Masern, Mumps, Röteln, Hepati-
tis B) – Impfungen bei chronischen Erkrankungen,
bei Gravidität – Impfmanagement in der Praxis –
Indikationsimpfungen (Influenza, Pneumokokken,
Meningokokken, Varizellen, FSME, Reiseimpfun-
gen, Tollwut, Postexpositionelle Impfungen, Imp-
fungen aus arbeitsmedizinischer Sicht) – Finan-
zierung und Abrechnung von Impfleistungen –
Rechtliche Grundlagen (Rechtsfragen beim Imp-
fen, Impfausweis, öffentlich empfohlene Impfun-
gen, Meldungen, Haftungsfragen, Impfkomplika-
tionen) – Pharmazeutische und pharmakologi-
sche Anforderungen an Impfstoffe (Impfstoffar-
ten, Kühlkette) – Injektionstechniken, Impfabstän-

de, Verhalten bei unvollständigem Impfschutz –
Aktuelle Informationen zu öffentlich diskutierten
Impfereignissen
Achtung: Bitte beachten Sie folgenden Hinweis
zu den Fachgebietsgrenzen in Bezug auf Impftä-
tigkeit: 
Nachdem ein Facharzt, sofern er seine Facharzt-
bezeichnung führt, seine ärztliche Tätigkeit
grundsätzlich auf sein Gebiet zu beschränken
hat, muss er, falls für ihn das Impfen gebiets-
fremd ist, die Entscheidung, Impfungen im unauf-
schiebbaren Einzelfall durchzuführen, sorgfältig
treffen. 
Dies gilt selbstverständlich auch für einen Fach-
arzt, dessen Gebiet das Impfen umfasst, in Be-
zug auf die Entscheidung, Impfungen im Einzelfall
oder generell anzubieten und durchzuführen.
Kursgebühr: 175 €
Anmeldungen werden ausschließlich über das
bei der BLÄK erhältliche Anmeldeformular ent-
gegengenommen. Ingeburg Koob, Mühlbaurstr.
16, 81677 München, Tel. 089 4147-267, Fax
089 4147-831, E-Mail: i.koob@blaek.de

Suchtmedizinische Grundversorgung

Baustein I mit V (50 Fortbildungsstunden) gemäß
dem Curriculum „Suchtmedizinische Grundversor-
gung“ der BÄK (1999).
Diese Fortbildungen sind anrechnungsfähig auf
den Erwerb des Qualifikationsnachweises „Sucht-
medizinische Grundversorgung“ nach § 3 a der
Weiterbildungsordnung für die Ärzte Bayerns ge-
mäß Bayerischem Ärzteblatt 8/1999, Seite 413 ff.
Organisatorisches: Die Bausteine können in be-
liebiger Reihenfolge absolviert werden. Die BLÄK
empfiehlt jedoch, mit Baustein I (Grundlagen) zu
beginnen.
Kursgebühr: Baustein I – 30 €, Baustein II bis V
je 145 € (inkl. Tagungsgetränke und Imbiss).
Anmeldungen werden ausschließlich über das
bei der BLÄK erhältliche Anmeldeformular ent-
gegengenommen. Die Vergabe der Kursplätze
richtet sich nach dem Datum des Posteinganges.
Antje Höhne, Mühlbaurstr. 16, 81677 München,
Tel. 089 4147-498, Fax 089 4147-831, E-Mail:
suchtmedizin@blaek.de
Bitte beachten Sie bei Ihrer Anmeldung, dass
zum einen am 1. August 2004 eine neue Weiter-
bildungsordnung in Kraft getreten ist, zum ande-
ren der Bayerische Ärztetag im April 2005 über
die Einführung einer Zusatzweiterbildung „Sucht-
medizin“ beraten wird. Über das Beratungsergeb-
nis wird voraussichtlich im Bayerischen Ärzteblatt
6/2005 berichtet werden.
www.blaek.de => wichtige Mitteilungen =>
57. Bayerischer Ärztetag => Beschluss des
Bayerischen Ärztetages zur Neufassung der WBO
Vor dem 1. August 2004 begonnene Weiterbil-
dungsgänge können selbstverständlich grund-
sätzlich abgeschlossen werden; dies gilt im spe-
ziellen für den Qualifikationsnachweis „Sucht-
medizin“ gemäß § 3 a der Weiterbildungsordnung
für die Ärzte Bayerns gemäß Bayerischem Ärzte-
blatt 8/1999.
Bis zum oben genannten möglichen Beschluss
des Bayerischen Ärztetages im April 2005 wird
dieses Seminar als Fortbildung angeboten. Nach
möglichem Beschluss des Bayerischen Ärzteta-
ges im April 2005 kann im Rahmen der Weiterbil-
dungsordnung für die Ärztinnen und Ärzte Bay-
erns die Zusatzbezeichnung „Suchtmedizin“
voraussichtlich erworben werden.

9. Niederbayerische Ethiktagung
am 27. November 2004 – 4 •
Weitere Infos: Ärztlicher Kreisverband Landshut,
Isargestade 731, 84028 Landshut,
Tel. 09871 274973,
E-Mail: aekv-landshut@t-online.de
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Fortbildung

Verkehrsmedizinische Qualifikation

19./20. November 2004 in München
25./26. Februar 2005 in München

Führerscheinbehörden in Bayern suchen, wie der
BLÄK mitgeteilt wurde, Ärztinnen und Ärzte, die
über eine so genannte „Verkehrsmedizinische
Qualifikation“ gemäß § 11 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1
Fahrerlaubnisversordnung (FeV) in der Fassung
vom 1. Januar 1999 verfügen.

Der § 11 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 FeV lautet:
„Werden Tatsachen bekannt, die Bedenken gegen
die körperliche oder geistige Eignung des Fahr-
erlaubnisbewerbers begründen, kann die Fahr-
erlaubnisbehörde zur Vorbereitung von Entschei-
dungen über die Erteilung oder Verlängerung der
Fahrerlaubnis oder über die Anordnung von Be-
schränkungen oder Auflagen die Beibringung ei-
nes ärztlichen Gutachtens durch den Bewerber
anordnen.

Bedenken gegen die körperliche oder geistige
Eignung bestehen insbesondere, wenn Tatsachen
bekannt werden, die auf eine Erkrankung oder ei-
nen Mangel nach Anlage 4 oder 5 hinweisen. Die
Behörde bestimmt in der Anordnung auch, ob
das Gutachten von einem
1. für die Fragestellung (Absatz 6, Satz 1) zu-
ständigen Facharzt mit verkehrsmedizinischer
Qualifikation
2. Arzt des Gesundheitsamtes oder einem ande-
ren Arzt der öffentlichen Verwaltung oder
3. Arzt mit der Gebietsbezeichnung „Arbeitsmedi-
zin“ oder der Zusatzbezeichnung „Betriebsmedi-
zin“ oder „Rechtsmedizin“
erstellt werden soll. Die Behörde kann auch meh-
rere solcher Anordnungen treffen. Der Facharzt
nach Satz 3 Nr. 1 soll nicht zugleich der den Be-
troffenen behandelnde Arzt sein.

Neue Regelung zum 1. Juli 2003
Gutachten von Fachärzten nach § 11 Abs. 2

Satz 3 Nr. 1 FeV sind ab 1. Juli 2003 grundsätz-
lich nur anzuerkennen, wenn die Ärzte über einen
entsprechenden Nachweis gemäß § 65 FeV ver-
fügen. Ausnahmen gemäß § 74 Abs. 1 Nr. 1 FeV
in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Zuständigkeitsver-
ordnung für den Verkehr (ZustVVwerk) sind nur
zulässig, wenn andernfalls die Beibringung eines
Gutachtens nicht möglich ist. Die Fahrerlaubnis-
behörden werden gebeten, solche Fälle vorab mit
den Regierungen zu erörtern.
Sofern Ärztinnen oder Ärzte über die im Geset-
zestext erwähnten Qualifikationen verfügen und
an einer entsprechenden Tätigkeit interessiert
sind, mögen sie sich gegebenenfalls an Führer-
scheinbehörden wenden.
Kursgebühr: 370 € bzw 380 € (die Kursgebüh-
ren beinhalten Schulungsmaterial, Imbiss und Ge-
tränke).
Anmeldungen werden ausschließlich über das
bei der BLÄK erhältliche Anmeldeformular ent-
gegengenommen.

Personalia

Bundesverdienst-
kreuz am Bande

Dr. med. Josef Langen-
bach, 1. Vorsitzender
des Ärztlichen Kreisver-
bandes Mittelschwaben,
Krumbach, wurde das
Verdienstkreuz am

Bande des Verdienstordens der Bundesrepu-
blik Deutschland verliehen.

Dr. Ursula Auerswald †

Nach langer schwerer Krankheit verstarb Dr.
Ursula Auerswald (54) Ende Oktober in Bre-
men. Seit 1996 war sie Präsidentin der Ärzte-
kammer Bremen und seit 1999 Vizepräsiden-
tin der Bundesärztekammer (BÄK).

In ihrem unermüdlichen Einsatz für ein
menschliches, an den Bedürfnissen der Pa-
tienten orientiertes Gesundheitswesen hat sie
auch in der schweren Zeit ihrer Erkrankung
nicht nachgelassen. Ihr berufspolitisches En-
gagement galt stets den Menschen im Ge-
sundheitswesen, Patienten und Ärzten. Ein
besonderes Anliegen war ihr der Abbau der
Bürokratie und eine Stärkung der Patienten-
orientierung im Gesundheitswesen.

Dr. Ursula Auerswald war seit 1988 niederge-
lassene Anästhesistin in Bremen. Im Zu-
sammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit
engagierte sie sich besonders für die Belange
der Palliativmedizin, der Schmerztherapie
und der Notfallmedizin. Eindringlich warnte

sie immer davor, die Behandlung und Betreu-
ung von todkranken Menschen ökonomi-
schen Erwägungen zu unterstellen. Ursula
Auerswald setzte sich für eine intensive Ko-
operation mit anderen medizinischen Fach-
berufen sowie Selbsthilfe- und Patientenor-
ganisationen ein. Mit der Förderung einer
Beratungs- und Informationseinrichtung bei
der Landesärztekammer Bremen für Patien-
ten ging Ursula Auerswald ganz bewusst neue
Wege mit der Selbstverwaltung. Basierend
auf den langjährigen Erfahrungen der Patien-
tenberatungsstelle in Bremen initiierte sie
2001 dann auch die Gründung eines Patien-
tenforums bei der BÄK, dem sich auch die
Kassenärztliche Bundesvereinigung anschloss.

Damit verfolgte sie das Ziel, die Arbeit der
Spitzenorganisationen der deutschen Ärzte-
schaft gegenüber Patientenvertretern und
Selbsthilfeverbänden transparent zu machen.
Zugleich eröffnete das Patientenforum als
Plattform für den gemeinsamen Erfahrungs-
austausch die Möglichkeit, die Sichtweise der
Patientenvertreter in der Arbeit der ärztlichen
Selbstverwaltung in stärkerem Maße zu be-
rücksichtigen.

Ursula Auerswald hat sich große Verdienste
um die ärztliche Selbstverwaltung und das
Gesundheitswesen erworben. Dafür wurde
ihr in diesem Jahr die Paracelsus-Medaille
verliehen.

City Park

Freie Ordinationen von 114 bis 160 m2 im Ärztezentrum im 
Citypark Kufstein  

Gesucht werden für unser Ärztezentrum noch: 

 Allgemeinmediziner           Dermatologe 
                       Urologe               Orthopäde 

Synergieeffekte durch bereits angesiedelte Fachärzte, zentrale Lage, 
hervorragende Parkmöglichkeiten durch die Citygarage, 

behindertengerechte Ausstattung und Nähe zur Gebietskrankenkasse 
sprechen für sich! 

Wir informieren Sie gerne über individuelle äußerst günstige Miet-, 
Kauf- und Leasingfinanzierungen 0043-5372-64450 bzw. Hotline 

0043-664-4023261 oder besuchen Sie uns im Internet unter 

www.citybau.at 

ANZEIGE:


